
XI· I/OJ9 der Beilagen zu den Stenographischen Protokonen 

des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
DER BUNDESMINISTER FÜR 

ÖFFENTLICHE WIRTSCHAFT UND VERKEHR 

A-1030 Wien, Radetzkystraße 2 
Tel. (0222) 711 62·9100 
Teletex (232) 3221155 

MAG. VIKTOR KLIMA Telex 61 3221155 

r Pr.Zl. 5905/55-4~1993 
Telefax (0222) 713 78 76 
OVR: 009 02 04 

5/0'1 lAB 

1993 -09- 0 7 

::_J 50'lJ/J 

L 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr. Schranz und Genossen vom 6.7.1993, 
Zl. S049/J-NR/1993 "Nordbahnhof-Gelände 

in Wien Leopoldstadt" 

-' 
Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 
"Wie ist der momentane Stand der Verhandlungen?" 

Eine Auflassung des Areals Frachtenbahnhof Wien Nord und eine 
Rea7isierung der von der Stadt Wien verfolgten Nutzungs
zwecke ist nur unter der Voraussetzung mög7ich# daß im Bereich 

Bf. Inzersdorf Metzgerwerke/Hennersdorf ein tauglicher. gleich

wertiger Ersatz für die öBB geschaffen werden kann. Dieses 

Junktim wurde bereits im Jahre 1990 zwischen Bund und Land Wien 
vereinbart. 

Es ist daher neben der Grundstücksvorsorge auch ein Umwidmungs
verfahren in Betriebsbaugebiet des angesprochenen Ersatzarea7s 

für den Betrieb des Frachtenbahnhofes unerläßlich. 

Die Einigung mit dem als Käufer für die Stadt Wien agierenden 

Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadterneuerungsfonds und dem 

als Verkäufer der Flächen in Inzersdorf für die Stadt auftreten

den Wiener Wirtschaftsförderungsfonds über die Höhe der Grundbe
wertung steht derzeit noch aus. 

Im Hinblick auf die grundsätzliche Bedeutung der Transaktion 

Nordbahnhof - Inzersdorf muß die Entscheidung in dieser Angele

genheit wohl dem neuen ÖBB-Vorstand vorbehalten bleiben. Die 

Weiterführung der Gespräche wurde daher im Juli 1993 im Einver

nehmen mit den Vertretern der städtischen Interessen bis zur 
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Konsti 1;.ui erung des neuen öBB-Vorstandes ausgesetzt, um di esen 

nicht zu präjudizieren. 

Zu Frage 2: 
"Sind Sie bereit, sich für die Besch7eunigung dieser Verhand7un
gen einzusetzen?" 

Eine Beschleunigung des Verhand7ungsergebnisses ist von einer 
besch7eunigten Durchführung der erforder7ichen Umwidmung in 
Inzersdorf abhängig. 

Zu Frage 3: 
"We7che Hindernisse stehen einem ba7digen Verkauf des Areals an 
die Stadt Wien entgegen?" 

Der Grundtausch ist - abgesehen von der Einigung über die Grund
bewertung - nur bei Obergabevon gewidmeten und aufgesch70ssenen 
Ersatzgrundfl ächen in Inzersdorf mög 7 ich. Anderen fa 77 fJ kann eine 
Ersarzherste77ung des Frachtenbahnhofes nicht sichergeste77t 
werden. 
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